
 

    

Ihre Ansprechpartnerinnen
Irmgard Jörg 
Telefon 07351 52-6732 
E-Mail: irmgard.joerg@biberach.de

Silke Petzold
Telefon 07351 52-6731
E-Mail: silke.petzold@biberach.de

 

Fachschule für Landwirtschaft

Fachrichtung Hauswirtschaft 
Bergerhauser Straße 36 | 88400 Biberach
Telefon 07351 52-6702 (Zentrale)
E-Mail: https://www.biberach.de/de/Service-Verwaltung/
Das-Landratsamt/Unsere-aemter/Landwirtschaftsamt/Aus-
bildung-Weiterbildung

Fachschule für Landwirtschaft

 

Fachrichtung Hauswirtschaft

Qualifizierung zur staatlich geprüften 
Hauswirtschafter*in in Teilzeit 
(nach § 45,2 Berufsbildungsgesetz)



Welche Inhalte werden vermittelt?

Hauswirtschaftliche Versorgungsleistungen:
• Ernährung, Speisenzubereitung und Service
•  Reinigen und Pflegen von Räumen
•  Gestalten von Räumen und des Wohnumfeldes
•  Reinigen und Pflegen von Textilien
•  Produkte und Dienstleistungen anbieten, kalkulieren und vermarkten

Hauswirtschaftliche Betreuungsleistungen:
• Bedürfnisse von Personen wahrnehmen und beobachten
• Personen und Gruppen unterstützen und betreuen
• Personen in besonderen Lebenssituationen aktivieren, fördern und 
 betreuen

Wirtschafts- und Sozialkunde

Ihre beruflichen Perspektiven:
•  bessere Chancen am Arbeitsmarkt als Fachkraft
•  vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten (z.B. Meister*in der Hauswirt- 
 schaft, Hauswirtschaftliche Betriebsleiter*in, Technische Lehrer*in) 
•  abwechslungsreiche Tätigkeitsfelder (Betreuungs- u. Pflege- 
 einrichtungen, Tagungshäusern, Gastronomie bis zu hauswirtschaf- 
 lichen Dienstleistern)

Wir freuen uns auf Sie und stehen für Fragen gerne zur Verfügung!

Sie lieben hauswirtschaftliche Tätigkeiten und können gut planen, 
organisieren und mit Menschen umgehen?
Dann haben Sie vielleicht Interesse an unserem Qualifizierungskurs – 
als Sprungbrett in die zukunftsorientierte Arbeitswelt der Hauswirtschaft?

Umfang der Qualifizierung

Beginn: 21. September 2023

Prüfung: Juni/Juli 2025

Unterricht: Insgesamt ca. 280 Unterrichtseinheiten
 Donnerstag 8:30 – 11:45 Uhr
 (außer in den Schulferien) + Betriebsbesichtigungen 

Kosten:  Fachbücher und Sachkosten 

Welche Voraussetzungen bringen Sie mit?

•  mind. 4,5 Jahre Tätigkeit im eigenen Haushalt (mind. 1 zu betreuende 
 Person, z.B. Kind, Pflegebedürftige*r) oder
•  mind. 4,5 Jahre hauptberufliche Tätigkeit als Arbeitnehmer*in im 
 hauswirtschaftlichen Bereich und
•  mind. 300 Stunden hauswirtschaftliche Berufspraxis in den
 unterschiedlichen hauswirtschaftlichen Tätigkeitsfeldern

§ 45,2 Berufsbildungsgesetz – Was bedeutet das?

Nach § 45 Abs. 2 Berufsbildungsgesetz (BBiG) kann jeder, der die 1,5-fache 
Zeit der regulären Berufsausbildungszeit (i.d.R. 3 Jahre) Berufserfahrung in 
einem Beruf hat, zur Abschlussprüfung zugelassen werden, ohne die
reguläre Ausbildung absolviert zu haben.


